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Verein der ehemaligen Schüler,  
Freunde und Förderer  
des Gymnasiums Am Stoppenberg e.V. 


 


 
 
 


Essen, im Februar 2020 
Liebe Eltern, 


herzlich willkommen am Stoppenberg! 


Als Vorstand des Vereins der ehemaligen Schüler,  Freunde und Förderer des Gymnasiums Am 
Stoppenberg ist es uns ein wichtiges Anliegen, Sie für eine Mitarbeit im Förderverein zu begeistern. 


Welche Aufgaben hat unser Förderverein?  
Ganz einfach: Der Förderverein ermöglicht der Schulleitung bzw. den antragstellenden Lehrerinnen 
und Lehrern eine größere Handlungsfähigkeit hinsichtlich der Ausstattung der Schule mit 
besonderen Unterrichts- und Freizeitmaterialien.  


Im beiliegenden Flyer möchten wir Ihnen die Tätigkeit des Vereins ausführlicher vorstellen. 


Der Vorstand des Fördervereins besteht mehrheitlich aus Eltern oder ehemaligen Eltern der Schule. 
Der Schulleiter und der Schulpflegschaftsvorsitzende sind geborene Mitglieder im Vorstand. Durch 
regelmäßige Veröffentlichungen im Newsletter und auf der Homepage werden alle Mitglieder des 
Fördervereins über die Tätigkeit des Vereins auf dem Laufenden gehalten. 


Sie wollen dem Förderverein beitreten? Darüber freuen wir uns sehr und heißen Sie herzlich 
willkommen!  


Bitte füllen Sie das beigefügte Formular aus und kreuzen Sie die Summe an, für die Sie sich als 
Fördersumme entscheiden. Tragen Sie einen Betrag Ihrer Wahl ein, falls Sie sich für eine ganz andere 
Summe entscheiden. Es sind übrigens auch Einzelspenden willkommen. Da der Förderverein der 
Schule als gemeinnützig anerkannt ist, kann er Spendenquittungen ausstellen. Bitte teilen Sie dem 
Förderverein per E-Mail (foerderverein@gymnasium-am-stoppenberg.de) mit, wenn Sie solch eine 
Spendenbescheinigung benötigen. 


 
 
Vielen Dank für Ihr Engagement! 


                             
Heinz-Werner Klein            Rüdiger Göbel, OStD, i.K. 
Vorsitzender             Schulleiter  
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Werden Sie Mitglied des Fördervereins! 
Sie helfen damit unmittelbar auch Ihrem Kind und tra-
gen gleichzeitig soziale Verantwortung für andere mit. 
Bereits mit einem Mindestbeitrag von 15,00 € pro Jahr 
können Sie unsere Arbeit hilfreich unterstützen. 


Auch einmalige Spenden sind willkommen! Spenden 
und Beiträge können, da der Verein als gemeinnüt-
zig anerkannt ist, von der Steuer abgesetzt werden. 
Bis zu Beträgen von 200 Euro reicht ein sogenannter 
vereinfachter Spendennachweis aus. Dazu können der 
Überweisungsträger oder der Kontoauszug in Kopie 
beigefügt werden. Für größere Spenden stellt der För-
derverein Spendenquittungen aus.
Den Förderverein erreichen Sie über die Schule oder 
über dessen E-Mailadresse.


Kontakt:
Gymnasium Am Stoppenberg
Im Mühlenbruch 51
45141 Essen


Telefon: 
0201 83100-44


E-Mail: 
foerderverein@gymnasium-am-stoppenberg.de


Bankverbindung:
IBAN: DE43 3606 0295 0028 1600 11
BIC: GENODED1BBE
Bank im Bistum Essen 


Steuernummer: 
111/5781/0480 
Finanzamt Essen NordOst
  11/2017


Verein 
der ehemaligen Schüler, 
Freunde und Förderer


 des 
Gymnasiums 


Am Stoppenberg e.V.


„Die Zukunft für unsere 
Schülerinnen und Schüler 


mitgestalten“







Der Förderverein stellt sich vor
Das Gymnasium Am Stoppenberg ist eine 
besondere Schule.
Sie unterscheidet sich von anderen Schulen ganz er-
heblich. Dies beruht nicht nur auf der Ausgestaltung 
als Tagesheimschule und dem besonderen Bemühen 
um jeden einzelnen Schüler. Eine Vielzahl von Veran-
staltungen - Neigungsgruppen, Arbeitsgemeinschaf-
ten, Freizeitaktivitäten - haben unserer Schule, die in 
der Trägerschaft des Bistums Essen steht, ihren beson-
deren Charakter verliehen.


Der Förderverein unterstützt die Schule.
Bald nach der Gründung des Gymnasiums im Jahre 
1966 haben sich Eltern, Lehrer und Schüler entschlos-
sen, den „Verein der ehemaligen Schüler, Freunde und 
Förderer des Gymnasiums Am Stoppenberg e.V.“ zu 
gründen, um die vielfältigen Aktivitäten der Schule zu 
unterstützen. Der Förderverein verfolgt ausschließlich 
die ideelle und materielle Förderung von Anliegen des 
Gymnasiums Am Stoppenberg.


Der Förderverein hilft überall dort, wo öffentli-
che Mittel nicht zur Verfügung stehen, Eltern, Schüler 
oder Lehrer jedoch förderungswürdige Projekte durch-
führen möchten. So kann der Förderverein die Schule 
mit ihrem Bestreben, ein attraktiver Lebens- und Lern-
ort zu sein, jedes Jahr sinnvoll unterstützen. 


Einige Beispiele aus jüngster Zeit sollen dies näher er-
läutern:


•  Um die naturwissenschaftliche Grundbildung bes-
ser vermitteln zu können und das Verständnis für 
naturwissenschaftliche Vorgehensweisen zu erzeu-
gen wurden für das selbstständige Experimentieren 
im Chemieunterricht zahlreiche Mikrobaukästen 
für Schüler bewilligt. 


•  Für die zahlreichen Veranstaltungen in unserer Aula 
wurde der Kauf von Headsets ermöglicht, ebenso 
eine mulifunktionale digitale Mediensteuerung. 


•  Auf Anregung der Schulpflegschaft wurde ein 
Wasserspender im Eingangsbereich der Schule in-
stalliert, der es allen Schülern ermöglicht, sich im 
Tageslauf mit frischem Wasser zu versorgen. 


•  In der SI-Pausenhalle wurden zwei Lerninseln einge-
richtet, die das Arbeiten in Kleinstgruppen in geeig-
neten Phasen des Unterrichts ermöglichen.


•  Im Zuge der Neugestaltung der Klassenräume un-
terstützte der Verein die Ausstattung dieser Räume 
mit Medienschränken, in denen Computer, CD- und 
DVD-Player eingebaut sind. Ergänzt wurde das Me-
dienpaket durch Leinwände und Beamer zu Präsen-
tationszwecken und durch aktuelle Office-Software.


•  Im Fachbereich Informatik konnten zahlreiche  mo-
derne hochflexible Roboterbausätze für den Einsatz 
in der Mittelstufe und Oberstufe bewilligt werden.  


•  Die Fußballmannschaften wurden für ihre Turnier-
teilnahmen mit neuen Trikots und Stutzen ausge-
stattet, die Big Band erhielt für ihre zahlreichen  
Auftritte entsprechende T-Shirts. 


•  Die vielfältigen außerunterrichtlichen Angebote der 
Schulsozialarbeit werden unterstützt, so die jährlich 
stattfindende Herbstfreizeit.


•  Eine wichtige Aufgabe des Vereins besteht auch da-
rin, bedürftigen Schülern die  Teilnahme an Schul-
veranstaltungen, Klassen- oder Studienfahrten zu 
ermöglichen.


•  Die Vielzahl kultureller Veranstaltungen unserer 
Schule wird häufig erst dadurch ermöglicht, dass 
der Förderverein sich an diesen Kosten beteiligt.


•  Letztlich unterstüzt der Verein auch die Herausgabe 
der alljährlich erscheinenden Jahresschrift, die das 
Leben und Wirken der Schule auch einer größeren 
Öffentlichkeit bekannt macht.
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Satzung 
des Vereins der ehemaligen Schüler, Freunde und Förderer des 


Gymnasiums am Stoppenberg in Essen 
 
 


§ 1 
Name, Sitz 


 
Der Verein führt den Namen „Verein der ehemaligen Schüler, Freunde und Förderer des 
Gymnasiums am Stoppenberg“. Er hat seinen Sitz in Essen und soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. 
 


§ 2 
Zweck 


 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 


Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953, und zwar durch die ideelle und materiel-
le Förderung der Bestrebungen des Gymnasiums am Stoppenberg, insbesondere durch 
a) Gewährung von Beihilfen für die Beschaffung wissenschaftlicher und künstleri-


scher Unterrichtsmittel, 
b) Förderung des Schulsports, der Schulwanderungen und der Studienfahrten, 
c) Unterstützung bedürftiger Schüler, 
d) Förderung der Elternarbeit auf dem Gebiet des Schulwesens, 
e) Unterstützung der Tätigkeit der Schülermitverwaltung, 
f) Pflege der Beziehungen zum Schulträger und Vertretung der Interessen der Schu-


le in der Öffentlichkeit, 
g) … 


 
(2) Die vorstehend bezeichneten Aufgaben können durch Beschluss der Mitgliederver-


sammlung im Rahmen der steuerbegünstigten Zwecke erforderlichenfalls erweitert oder 
beschränkt werden, ohne dass es einer Satzungsänderung bedarf. 


 
(3) Die Durchführung der Aufgaben erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schulpfleg-


schaft.  
 


§ 3 
Mitgliedschaft 


 
(1) Mitglied kann jeder werden, der die Aufgaben des Vereins zu fördern bereit ist und sich 


zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages schriftlich verpflichtet. Über die Aufnahme entschei-
det der Vorstand. Schüler des Gymnasiums am Stoppenberg können nicht Mitglieder 
werden.  


 
(2) Die Mitgliedschaft kann zum Ende eines Kalenderjahres durch das Mitglied beendet wer-


den. Die Kündigung muss dem Vorstand schriftlich oder per E-Mail zum 30.09. des ent-
sprechenden Jahres erklärt werden. 
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(3) Mitglieder des Vereins, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder in sonstiger 


Weise den Vereinsinteressen zuwiderhandeln, können durch den Vorstand ausgeschlos-
sen werden. 


 
§ 4 


Beiträge und Geschäftsjahr 
 
(1) Der jährliche Mindestmitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 


Der Mitgliedsbeitrag wird am 01.12. eines Jahres per Lastschrifteinzug fällig. 
 
(2) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr (01.Januar - 31.Dezember). 


 
§ 5 


Organe des Vereins 
 


Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand 
2. der Beirat 
3. die Mitgliederversammlung 


 
§ 6 


Vorstand 
 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem jeweiligen Schulleiter, 


dem jeweiligen Vorsitzenden der Schulpflegschaft sowie zwei weiteren Mitgliedern. 
 
(2) Der Vorsitzende und die weiteren Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederver-


sammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. 
 
(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er wählt aus seiner Mitte den 


stellvertretenden Vorsitzenden, den Schatzmeister und den Schriftführer, sowie deren 
Stellvertreter. 


 
(4) Vorsitzender, Schatzmeister und Schriftführer bilden den engeren Vorstand (Vorstand im 


Sinne des § 26 BGB). Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des Vereins 
genügt die Zeichnung durch zwei Mitglieder des engeren Vorstandes.  


 
§ 7 


Sitzungen des Vorstandes 
 
(1) Der Vorsitzende beruft den Vorstand nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, 


schriftlich unter Angabe der Tagesordnung zu Sitzungen ein. Er muss ihn einberufen, 
wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder dies fordern.  
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(2) Der Vorsitzende kann nach seinem Ermessen in besonderen Fällen Sachverständige zur 
Sitzung des Vorstandes mit beratender Stimme hinzuziehen. 


 
(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwe-


send sind. Seine Entscheidungen trifft er durch Mehrheitsbeschluss. Bei Stimmgleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 


 
(4) Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt, das vom 


Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterschreiben ist. 
 


§ 8 
Beirat 


 
(1) Auf Vorschlag des Vorstandes wählt die Mitgliederversammlung den Beirat auf die Dauer 


von drei Jahren. Der Beirat besteht aus ein bis fünf Mitgliedern. Zu Beiratsmitgliedern 
sollen Mitglieder des Vereins gewählt werden, die sich um die Förderung der Vereinssa-
che besondere Verdienste erworben haben, oder die über besondere Erfahrungen auf 
den Arbeitsgebieten des Vereins verfügen.  


 
(2) Der Beirat steht dem Vorstand beratend zur Seite und soll ihm Anregungen für die 


Durchführung der Aufgaben des Vereins geben. 
 
(3) Der Vorsitzende hat den Beirat über alle Vereinsangelegenheiten auf dem Laufenden zu 


halten und bei allen wichtigen Entscheidungen seinen Rat einzuholen. Er hat den Beirat 
mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung einzuberufen. Die Sitzung leitet der Vorsit-
zende des Vorstandes. 


 
§ 9 


Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf, mindestens einmal jährlich, vom Vorsit-


zenden des Vorstandes einberufen. Sie ist ferner einzuberufen, wenn mindestens 10 
Mitglieder dies durch einen schriftlich begründeten Antrag verlangen. In diesem Fall 
muss die Einberufung spätestens innerhalb von sechs Wochen erfolgen. 


 
(2) Die Einladung ergeht unter Mitteilung der Tagesordnung mit mindestens zwei Wochen 


Frist schriftlich oder elektronisch (Newsletter oder Mailverteiler). 
 
(3) Zur Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung ist die Anwesenheit von mindestens 5 


Mitgliedern erforderlich. Muss eine Mitgliederversammlung wegen Beschlussunfähigkeit 
vertagt werden, so ist die nächste Mitgliederversammlung, die innerhalb von sechs Wo-
chen einberufen werden muss, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  


 
(4) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-


fasst, mit Ausnahme von Beschlüssen über Satzungsänderungen und über die Auflösung 
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des Vereins, zu denen eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Stimmen erfor-
derlich ist. 


 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter geleitet. 


Über ihre Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden, vom 
Schriftführer, vom Schulleiter und vom Vorsitzenden der Schulpflegschaft zu unterzeich-
nen ist. 


 
§ 10 


Befugnisse der Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Vorstand hat der ersten Mitgliederversammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres 


einen Geschäftsbericht zu erstatten und ihr die Jahresrechnung vorzulegen. Sie wählt 
den Rechnungsprüfer und beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 


 
(2) Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder gemäß § 6 Abs. 2 und den 


Beirat (§ 8). Sie beschließt über die Höhe der Mitgliedsbeiträge (§ 4 Abs. 1) sowie über 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.  


 
§ 11 


Gewinne und Verwaltungsausgaben 
 
(1) Etwaige Gewinne des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 


werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mit-
glieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem 
Ausscheiden, bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinerlei Ansprüche auf das 
Vereinsvermögen. 


 
(2) Durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch un-


verhältnismäßig hohe Vergütungen darf niemand begünstigt werden. 
 


§ 12 
Auflösung 


 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 
das gesamte Vermögen an das Bistum Essen (Rechtsträger der Schule), das es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 1 zu verwenden hat; falls die 
Schule nicht mehr besteht, ist das Vermögen für gleiche Zwecke einer anderen höheren 
Schule zu verwenden.  
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Datenschutzerklärung 
gemäß aktueller Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 
 


 


 
Kontakt: 
Gymnasium Am Stoppenberg 
Im Mühlenbruch 51 
45141 Essen 


Tel: 0201 831003 
E-Mail:  
foerderverein@gymnasium-am-
stoppenberg.de 
Bankverbindung: 
IBAN: DE43 3606 0295 0028 1600 11 
BIC: GENODED1BBE 
Bank im Bistum Essen 


Steuernummer: 
111/5781/0480 
Amtsgericht Essen: 
Vereinsregister 2039  


Datenschutz 


Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und wir behandeln Ihre personenbe-
zogenen Daten vertraulich, entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung.  


Wir betreiben keine eigene Website. 


Folgende personenbezogene Daten werden erhoben:  
a) von Mitgliedern des Vereins 


Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum, Kontoverbindung, Name des Kindes, voraussichtlicher 
Schulabschluss des Kindes, Mitgliedsbeitrag.  


b) von Personen/Firmen, die in Kontakt zum Verein stehen: 
Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon, Betrag und Datum des Spendeneingangs 


Diese Angaben erfolgen stets auf freiwilliger Basis beim Eintritt in den obengenannten Verein 
durch die Beitrittserklärung bzw. bei Kontaktaufnahme (schriftlich oder per E-Mail) mit dem Ver-
ein.  


Hierdurch wird gleichzeitig der Datenverarbeitung zugestimmt. 


Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Die erho-
benen Daten dienen ausschließlich der Kommunikation mit Ihnen, der Einziehung sowie Verarbei-
tung Ihres Mitglieds- und Spendenbeitrages sowie der Ausstellung von Spendenbescheinigungen. 


Die Löschung der erhobenen Daten erfolgt nach Eingang einer satzungsgemäß erfolgten Kündi-
gung entsprechend der gesetzlichen Regelungen. 


Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung bei der Kommunikation per E-Mail Sicherheits-
lücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich.  
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Die verantwortlichen Stellen für die Datenverarbeitung des Vereins sind der Schatzmeister (Mit-
gliederverwaltung und Kommunikation mit Mitgliedern, Spenden- und Rechnungsverwaltung) so-
wie der Vorsitzende (Spendenbescheinigungen, Kommunikation mit Mitgliedern). Nur diese beiden 
Funktionsträger des Vereins haben Zugriff auf die erhobenen personenbezogenen Daten. 


Über die E-Mail-Adresse bzw. über die Postanschrift des Vereins können beide Mitglieder des Vor-
stands erreicht werden.  


Widerruf Ihrer Einwilligung, Beschwerderecht 


Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mit-
teilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt.  


Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist 
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes NRW: Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf 
Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de, Internet: www.ldi.nrw.de 


Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 


Sie haben das Recht, Daten, die wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung automatisiert verarbeiten, 
an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu las-
sen. 


Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezo-
genen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 
zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an die oben angegebene Adresse 
oder per E-Mail an den Vorstand des Vereins wenden. 


Änderung dieser Bestimmungen  


Bei einer Änderung gesetzlicher Vorschriften oder unseres Dienstes kann eine Anpassung dieser 
Datenschutzerklärung erforderlich werden. Die jeweils aktuelle Fassung der Datenschutzbestim-
mungen kann unter dem www.ldi.nrw.de eingesehen werden. 
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BEITRITTSERKLÄRUNG und ABBUCHUNGSAUFTRAG  
 


_________________________________________ 
Name, Vorname des Kontoinhabers 


_________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes 


PLZ: _________ORT: ______________________________  


Straße:______________________________ 


E-Mail-Adresse: ___________________________________ 


 
 
Kontakt: 
Gymnasium Am Stoppenberg 
Im Mühlenbruch 51 
45141 Essen 
 
Tel: 0201 83100-44 
 
E-Mail: 
foerderverein@gymnasium-am-
stoppenberg.de 
 
Bankverbindung: 
IBAN: DE43 3606 0295 0028 1600 11 
BIC: GENODED1BBE 
Bank im Bistum Essen 
 
Steuernummer: 
111/5781/0480 


BANKVERBINDUNG 


Bankinstitut: _________________________________ 


IBAN:   DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 


BIC: ____________________________ 


Bitte ankreuzen: 
 


JAHRESBEITRÄGE 
 
 Jahresbeitrag          15,00 € 
 
 Jahresbeitrag          25,00 € 
 
 Jahresbeitrag          40,00 €  
 
 Jahresbeitrag   ______________€ 


Mit dem Beitritt zum Förderverein stimme ich der beigefügten Datenschutzerklärung zu.  


 
_____________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift 
 
Der gewählte Jahresmitgliedsbeitrag wird jährlich am 01.12. eingezogen. Sofern es sich bei diesem Tag um 
einen Feiertag oder ein Wochenende handelt, erfolgt die Belastung erst am nächsten Werktag.  


Der Abbuchungsauftrag endet nicht automatisch mit der Schulzeit des Kindes! 
Ein gewünschter Austritt muss schriftlich oder per E-Mail (foerderverein@gymnasium-am-stoppenberg.de) 
spätestens bis zum 30.09. eines Jahres gekündigt werden, um mögliche, von Ihnen zu tragende 
Rückbelastungsgebühren zu vermeiden. 





